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spiele zu nennen: Kurse für Gesprächsfüh-
rung, spontanes Theaterspielen oder
Staatsbürgerkunde, können ebenso belegt
werden wie solche überLiegenschaftenver-
waltung, Nachlassregelung oder Steuer-
künde. Die Broschüre gibt Auskunft über
Veranstalter, verlangte Vorbildung, Kursbe-
ginn und -dauer, Art des Unterrichts und
Kursabschluss sowie über Stipendienmög-
lichkeiten.
Angebote für die berufliche Weiterbildung
sind nicht nur für den Kanton Zürich, son-
dem auch für den Kanton Aargau, die Re-
gion Basel (Basel-Stadt und Basel-Land)
sowie für Bern/Solothurn erhältlich. Be-
zugsquelle ist ebenfalls der Schweiz. Ver-
band für Berufsberatung. Der Preis für
diese Broschüren beträgt je Fr. 3.—, wäh-
rend jene für den Kanton Zürich Fr. 5.—
kostet.

Vermischte Nachrichten
Schweizerin beschwert sich in Strassburg
Die junge Juristin Lucie Hüsler hat eine
Beschwerde an die Europäische Men-
schenrechtskommission gerichtet. Grund
für diesen Schritt: Sowohl der Regierungs-
rat des Kantons Solothurn wie das Bun-
desgericht haben ihr Gesuch abgelehnt,
unter ihrem Mädchennamen für das Kan-
tonsparlament kandidieren zu können. In
der schweizerischen Regelung des Na-
mensrechtes erblickt die Beschwerdefüh-
rerin eine Verletzung der persönlichen
Rechte der Frau. Seit ihrer Heirat mit dem
Juristen Meinrad Hagmann führt Lucie
Hüsler im Privatleben, im Beruf und in der
Politik ihren angestammten Namen weiter.
Von ihrem Ehemann wird sie voll unter-
stützt, denn beide Ehegatten treten dafür
ein, dass Mann und Frau ihren Familien-
namen während des ganzen Lebens tra-
gen können.

Namensänderung der geschiedenen
Frauen
Die bisherige Bewilligungspraxis bei der
Namensänderung von geschiedenen
Frauen wird im Kanton Zürich insofern
gelockert, als künftig eine Ehedauer von
fünf — bisher zehn — Jahren für die Wei-
terführung des ehelichen Familiennamens
genügt. Bei einer berufstätigen Frau reicht
auch eine kürzere Ehedauer aus, sofern
sie bereits während der Ehe beruflich tä-
tig gewesen ist und zudem eine Stellung
(auch unselbständiger Art) einnimmt, die
sie in Kontakt mit zahlreichen Personen
bringt.
Seit einigen Jahren mehren sich die Ge-
suche von Ehefrauen, die besonders aus
beruflichen Gründen ihren ehelichen Na-
men beizubehalten wünschen. Die Praxis
bei der Namensänderung ist in anderen
Kantonen aus denselben Gründen in ähn-
licher Weise bereits geändert worden. So-
dann sieht das neue Eherecht ohnehin
vor, dass die geschiedenen Frauen ihren
ehelichen Namen beibehalten dürfen; je-
denfalls lässt der Vorentwurf diesbezüg-
lieh eine erhebliche Flexibilität erwarten.

Stark befrachtetes Abstimmungsprogramm
Auch 1978 werden die Schweizer Stimm-
bürger wiederüber zahlreiche Vorlagen von
grosser Tragweite abzustimmen haben. Die
vom Bundesrat als Termine für die Durch-
führung eidgenössischer Volksabstimmun-
gen bezeichneten Daten des 26. Februar,
28. Mai, 24. September und 3. Dezember
gelten gleichzeitig als kantonale Wahl- und
Abstimmungstermine. Da der Bundesrat
beabsichtigt, die Gründung des Kantons
Jura ihrer staatspolitischen Bedeutung we-
gen am 24. September als einzige Vorlage
vors Volk zu bringen, verteilen sich die
vielen übrigen Vorlagen auf die drei ver-
bleibenden Termine.
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Vorläufig steht fest, dass die Stimmbürger
am 26. Februar über die Initiative «Demo-
kratie im Nationalstrassenbau», die 9. AHV-
Revision, die Initiative «zur Senkung des
AHV-Alters» und den Konjunkturartikel ent-
scheiden müssen.

16 Frauen im Nationairat
Wegen des vorzeitigen Rücktritts von zwei
Nationalräten konnten zwei Frauen nach-
rücken: die Genfer Grossrätin Amelia
Christinat und die Neuenburger Lehrerin
Heidi Deneys, beide SP. Von den 200 Sit-
zen im Nationalrat werden nun 16 von
Frauen eingenommen. Der Einzug von Dr.
Emilie Lieberherr in den Ständerat erhöht
den Anteil der Frauen im Parlament auf 17.

Frauenstimmrecht im Bündnerland
Die Gemeindeversammlung von Alvaschen
im bündnerischen Albulatal, bisher aus
lauter Männern bestehend, hat beschlos-
sen, dass in Zukunft auch die Frauen in
Gemeindeangelegenheiten mitsprechen
dürfen.
Nicht auf dem direkten Weg über die Ge-
meindeabstimmung kamen die Frauen von
Strada im Vorderrheintal zu ihrem Stimm-
recht. Die kleine Gemeinde wurde in die
Stadt llanz integriert und als llanzerinnen
sind Stradas Frauen politisch gleichbe-
rechtigt geworden.
Schaffhauser Grossratspräsidentin
Zum erstenmal wird der Schaffhauser
Grosse Rat von einer Frau präsidiert: von
Esther Bührer-Gnädinger (SP), die dem
Rat seit 1973 angehört und als aktive
Schul- und Bildungspolitikerin tätig ist.

Mehr Kantonsrätinnen in Genf
Bei den Neuwahlen im Kanton Genf konn-
ten die Frauen ihren Anteil im Kantonsrat
von 17 auf 22 erhöhen. Der Rat zählt ins-
gesamt 100 Mitglieder.

Ruth Geiser und die SVP
Ruth Geiser, die Berner Baudirektorin, hat
ihren Austritt aus der Stadtberner SVP er-
klärt, nachdem sie von ihrer Partei nicht
mehr auf die Liste für die Grossratswahlen
gesetzt worden ist.
Bereits im Frühjahr 1976 bei den Erneue-
rungswahlen für die Stadtregierung war
Frau Geiser bei ihrer Partei in Ungnade
gefallen, weil sie eine persönliche Verbin-
dung mit einem SP-Ratskollegen gepflegt
hatte. Von einem überparteilichen Komitee
aufgestellt, wurde Frau Geiser von den
Stimmbürgern wieder gewählt, und trotz
der Unstimmigkeiten blieb sie Mitglied ih-
rer Partei.
Was uns vor allem beschäftigt, ist die Tat-
sache, dass zu keiner Zeit, der an dieser
persönlichen Verbindung mitbeteiligte SP-
Ratskollege in die Schusslinie kam. Ent-
weder übertrifft die Berner SVP die SP an
Sittenstrenge oder man verzeiht einem
Mann, was einer Frau nicht nachgesehen
wird.

Ja zum neuen Eherecht
Das Vernehmlassungsverfahren zum neuen
Eherecht hat insgesamt 94 Stellungnah-
men eingebracht. Im allgemeinen wurde
der Vorentwurf positiv aufgenommen. Vor
allem die geplante Neuregelung des ehe-
liehen Güterrechts fand viel Zustimmung.
Kritisiert wurden insbesondere die Bestim-
mungen, nach welchen die Ehefrau unter
gewissen Voraussetzungen ihren Mäd-
chennamen und ihr Bürgerrecht behalten
kann.

Wenn es einen Glauben gibt, der
Berge versetzen kann, so ist es
der Glaube an die eigene Kraft.

Mar/'e von Eöner-Escöenöac/r
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